
Landkreis Teltow-Fläming
Die Landrätin

Antwort der Kreisverwaltung Teltow-Fläming auf die Anfrage des Abgeordneten Christoph
Schulze, Fraktion Grüne und Freie Wähler, zu Baumfällmaßnahmen/Waldarbeiten im
Umfeld des Flughafens Schönhagen, Drucksache Nr. 4-1846/14-KT

Sachverhalt:

Im Umfeld des Flughafens Schönhagen werden, veranlasst durch die Flughafen Schönhagen
GmbH, umfangreiche Baumfäll- und Waldarbeiten vorgenommen. Vor Ort gibt es große Besorgnis
und Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Baumfällmaßnahmen, die, so die allgemeine
Sprachweise, der Tüchtigmachung des Flughafens Schönhagen für den Instrumentenanflug dienen
sollen.

Aus diesem Grunde frage ich die Landrätin:

1.) Ist der Landrätin als Gesellschaftervertreterin bekannt, dass diese Baumfällmaßnahmen
durchgeführt werden?

2.) Wie schätzt die Landrätin diese Baumfällmaßnahmen ein? Ist die vollständige
Rechtmäßigkeit dieser Waldbaumaßnahmen gegeben?

3.) Wie schätzt die Landrätin die Meinung der örtlichen Bürgerinitiativen ein, dass die
Baumfällmaßnahmen nicht zulässig und nicht notwendig sind?

Für die Kreisverwaltung Teltow-Fläming beantwortet die Landrätin Frau Wehlan die Anfrage wie
folgt:

zur Frage 1)

Ja, dem Landkreis ist die forstwirtschaftliche Maßnahme am 27.01.2014 bekannt gemacht worden.
Am 04.02.2014 bestätigte die Oberförsterei Wünsdorf auf Anfrage die ordnungsgemäße
Waldbewirtschaftung. Angekündigt wurden diese Maßnahmen in vorangegangenen
Aufsichtsratssitzungen.

zur Frage 2)

Die Baumfällmaßnahmen obliegen der Zuständigkeit der Forstbehörden. Sie stellen nach deren
Aussage eine Holzung im Rahmen der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung dar. Auch die
Einschätzung der Rechtsmäßigkeit dieser Waldbewirtschaftung obliegt der zuständigen
Forstbehörde.
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zur Frage 3)

Die Feststellung unter Punkt 2 wurde in einer Beratung am 14.02.2014 mit den beiden zuständigen
Forstbehörden noch einmal bestätigt. Hierbei wurden auch die Bedenken der Bürgerinitiative
erörtert.

Wehlan


